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Ihr Ärzte-Rechtsschutz 

Sorglos und souverän Ihrer Berufung nachgehen.

Partner der öffentlichen Versicherer und der   Finanzgruppe
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Es ist erst ein paar Monate her, da geriet ich mit 
einem ehemaligen Patienten in Streitigkeiten. Er 
kam als Selbstzahler in meine Praxis und nahm 
meine Dienste regelmäßig in Anspruch. Doch als 
die Behandlung erfolgreich abgeschlossen war, 
weigerte er sich, die Rechnung zu bezahlen, und 
behauptete, die Leistung wäre nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt worden. Trotz mehrmaliger 
Aufforderung meinerseits hörte ich nichts mehr 
von ihm, und so entschied ich mich, erst einmal 
bei MEINRECHT anzurufen, um mich über meine 
Möglichkeiten zu informieren. Dort nahm man sich 
meines Problems auch gleich an, und auch wenn 
der Fall am Ende tatsächlich vor Gericht geklärt 
werden musste, konnte für beide Seiten eine faire 
Einigung getroffen werden. Nun weiß ich, warum 
ich rechtsschutzversichert bin!

Petra G. 
Allgemeinmedizinerin

Warum ist Ärzte-Rechtsschutz 
für Sie so wichtig?

“

„
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Sorglos Ihrer Arbeit  
nachgehen

In Ihrem Berufsleben als Arzt oder Ärztin tragen Sie eine besonders große Verantwor-
tung und sind daher auf mehreren Ebenen rechtlich angreifbar. Schon der kleinste 
 Vorwurf reicht aus, damit die Staatsanwaltschaft ermittelt – auch wenn dieser unbe-
gründet ist. In solch einem Fall ist es ratsam, die richtigen Anwält*innen und einen 
starken Rechtsschutz auf Ihrer Seite zu haben.

Arbeitgeber-Rechtsschutz  
Ohne den passenden Rechtsschutz tragen Sie die Kosten bei einem Arbeits-
rechtsstreit bis zur ersten Instanz immer selbst – auch wenn Sie gewinnen. 
Doch auch in vielen anderen Bereichen hilft der Arbeitgeber-Rechtsschutz.

Verkehrs-Rechtsschutz 
Ob als Teilnehmer*in im Straßenverkehr oder bei Problemen mit Kauf-,   
Leasing- oder Reparaturverträgen: Ihr Schutz in verkehrsrechtlichen 
 Angelegenheiten.

Gewerberaum-Rechtsschutz   
Ob als Mieter*in oder Eigentümer*in Ihrer Praxisräume: Rechtliche Streitig-
keiten werden für Sie schnell teuer, da der Streitwert häufig auf Basis der 
Bruttojahresmiete berechnet wird.

Spezial-Straf-Rechtsschutz 
Wenn die Staatsanwaltschaft gegen Sie ermittelt, zum Beispiel wegen  einer 
angeblich falschen Behandlung, stellt Sie das vor ein erhebliches Kosten-
problem. Der richtige Anwalt oder die richtige Anwältin und der richtige 
Rechtsschutz, der auch Kosten auf Basis einer Honorarvereinbarung über-
nimmt, sind hier unabdingbar!

Mit unseren umfangreichen Bausteinen zum Ärzte-Rechtsschutz stehen Sie auf der  
sicheren Seite:
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Ihr Ärzte-Rechtsschutz

Durch die enorme Verantwortung, die Ihr Beruf mit sich bringt, können Sie in beson-
ders heiklen Rechtssituationen angreifbar sein. Unser Ärzte-Rechtsschutz steht Ihnen 
im Streitfall bei.

Der Ärzte-Rechtsschutz gilt für:

  Niedergelassene Ärzt*innen der Hu-
man-, Zahn- und Veterinärmedizin

  Psychotherapeut*innen

  Physiotherapeut*innen

  Hebammen

  Heilpraktiker*innen

Versicherte Personen und Objekte:

  Versicherungsnehmer*in/weiterer Arzt 
oder weitere Ärztin1)

  Mitarbeitende bei Tätigkeit für den 
Versicherungsnehmer oder die Versiche-
rungsnehmerin

  Alle Praxisfahrzeuge

  Alle Praxen

1) Gilt nur für ärztliche Berufsausübungsgemeinschaft.
2) Wartezeit drei Monate.

Besondere Leistungen:  

  Honorar-Rechtsschutz:2) Versichert 
Streitigkeiten aus Rechnungen an 
Patient*innen ab dem gerichtlichen Ver-
fahren.

  Sozial-Rechtsschutz: Versichert auch 
außergerichtliche Regressverfahren, 
beispielsweise bei Streitigkeiten mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung wegen 
angeblich unwirtschaftlicher Verordnun-
gen und Behandlungen.

Zusammenarbeit und Zusammenschluss 
mehrerer Ärzt*innen:

  Ärztliche Berufsausübungsgemein-
schaft: Die Zusammenarbeit mehrerer 
Ärzt*innen bezeichnet man als „ärztliche 
Berufsausübungsgemeinschaft“ (frü-
her: „Gemeinschaftspraxis“). Diese ist 
dadurch gekennzeichnet, dass mit einer 
Abrechnungsnummer gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereinigung abgerech-
net wird. Die ärztliche Berufsausübungs-
gemeinschaft kann in einem Vertrag 
versichert werden.

  Praxisgemeinschaft: Zusammenschluss 
von Ärzt*innen zur gemeinsamen Nut-
zung von Praxisräumen. Hier rechnet 
jeder Arzt oder jede Ärztin gegenüber 
der Kassenärztlichen Vereinigung mit 
eigener Abrechnungsnummer ab. Jeder 
Arzt bzw. jede Ärztin der Praxisgemein-
schaft muss einen eigenen Vertrag 
 abschließen.
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Was leistet Ihr 
Ärzte-Rechtsschutz? 
Mit Ihrem Ärzte-Rechtsschutz sind Sie rundum abgesichert. Er beinhaltet den Arbeit-
geber-, Verkehrs-, Gewerberaum- und Spezial-Straf-Rechtsschutz und hilft Ihnen zum 
Beispiel in folgenden Fällen:

  Kündigung: Aus betrieblichen Gründen 
entlassen Sie drei Mitarbeitende, die 
gegen ihre Kündigung klagen. 
 
Streitwert:   jeweils 12.000 € 
Kostenrisiko:      10.500 € 

  Angeblich falsche Abrechnung: Nach 
Überprüfung der Abrechnungen Ihrer 
Praxis durch die Kassenärztliche Vereini-
gung wird Ihnen ein Bescheid zugestellt. 
Darin werden zum einen Umwandlungen 
von Rechnungspositionen wegen fach-
fremder Leistungen vorgenommen und 
zum anderen werden Rechnungsposi-
tionen wegen fehlender Genehmigung 
gestrichen. Insgesamt geht es um einen 
Betrag von ca. 20.000 €. Ihr Widerspruch 
hat keinen Erfolg, sodass ein Klagever-
fahren vor dem Sozialgericht notwendig 
wird. Im Klageverfahren wird der Be-
scheid der Kassenärztlichen Vereinigung 
bestätigt. 
 
Streitwert:       20.000 €  
Kostenrisiko:       6.800 €  

  Regressbescheid: Sie behandeln einen 
Patienten mit einem Medikament, das 
Sie für ihn und sein Krankheitsbild als 
am besten geeignet ansehen. Es gibt 
ein vergleichbares, günstigeres Medi-
kament, das jedoch aus Ihrer Sicht für 
Ihren Patienten weniger geeignet ist. Im 
Nachgang erhalten Sie von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung einen Regress-
bescheid wegen unwirtschaftlicher Be-
handlungsweise. Gegen diesen Bescheid 
legt Ihr Anwalt Widerspruch ein. 
 
Kostenrisiko:        600 € 

  Angebliche Unfallflucht: Ihnen wird 
vorgeworfen, mit dem Praxisfahrzeug 
beim Rangieren ein parkendes Fahrzeug 
beschädigt zu haben. Es wird wegen 
Unfallflucht ermittelt.  
 
Kostenrisiko:       1.300 € 

  Ärger mit der Berufsgenossenschaft: 
Ihre Mitarbeiterin erleidet auf dem Weg 
zu einem Patienten einen Autounfall. Die 
Berufsgenossenschaft lehnt die Kosten-
übernahme für eine erforderliche Reha-
Maßnahme ab.  
 
Kostenrisiko:       3.200 € 

  Unberechtigte Nebenkosten: Ihre 
Praxis wird von Ihrer Vermieterin mit 
Nebenkosten belastet, die Ihrer Ansicht 
nach nicht gerechtfertigt sind. 
 
Streitwert:        2.000 € 
Kostenrisiko:       1.500 € 

  Uneinigkeit mit dem Verpächter: An 
den Praxisräumen sind Mängel entstan-
den, die den Praxisbetrieb negativ be-
einflussen. Ihr Verpächter schafft keine 
Abhilfe. 
 
Streitwert:        2.000 € 
Kostenrisiko:       1.500 € 

  Nichtzahlung Ihres Honorars: Eine 
Patientin zahlt das Ihnen zustehende 
Honorar nach einer Behandlung nicht. 
Insgesamt wird ein Betrag von 2.800 € 
nicht ausgeglichen. Trotz mehrerer 
schriftlicher Aufforderungen von Ihrer 
Seite wird die Rechnung nicht bezahlt. 
Nach mehreren Monaten behauptet die 
Patientin auf einmal, dass die damalige 
Leistung nicht ordnungsgemäß durch-
geführt wurde. Ein gerichtliches Mahn-
verfahren wird notwendig. Gegen diesen 
Mahnbescheid legt die Patientin Wider-
spruch ein und es wird ein Gerichtsver-
fahren zur Klärung der Angelegenheit 
geführt. Das Gerichtsverfahren endet 
mit einem Vergleich, die Patientin muss 
die Hälfte des Betrags zahlen. 
 
Streitwert:        2.800 €  
Kostenrisiko:       1.800 €  

  Verkehrsunfall: Bei einem Verkehrsun-
fall mit dem praxiseigenen Fahrzeug be-
streitet die gegnerische Partei jegliche 
Schuld und es kommt zu einem Prozess.  
 
Streitwert:       25.500 € 
Kostenrisiko  
inkl. Gutachten:     12.200 € 

  Mangelhafter Neuwagen: Ihr neues 
Praxisfahrzeug weist eine Vielzahl von 
Mängeln auf, doch der Händler verwei-
gert die Rücknahme. 
 
Streitwert:       50.000 € 
Kostenrisiko  
inkl. Gutachten:     12.500 € 

  Ermittlungsverfahren: Bei einer Erstbe-
handlung einer sehr seltenen Krankheit 
erfolgt von Ihnen zunächst eine falsche 
Diagnose und Behandlung. Hierdurch 
soll der Krankheitsverlauf erheblich 
verschlechtert worden sein. Der Patient 
zeigt Sie wegen fahrlässiger Körperver-
letzung an. Es wird ein Strafverfahren 
wegen Körperverletzung eingeleitet, 
dem sich der Patient als Nebenkläger 
anschließt. Im Berufungsverfahren wird 
durch umfangreiche Sachverständigen-
gutachten festgestellt, dass Sie kein 
Verschulden trifft, und Sie werden frei-
gesprochen. 
 
Kostenrisiko:      13.500 € 

  Gewerbliche Urheberrechtsverstöße: 
Sie sollen unerlaubt ein urheberrechtlich 
geschütztes Foto auf Ihrer Homepage 
verwendet haben und werden hierfür ab-
gemahnt. Die ÖRAG übernimmt Ihre 
Anwaltskosten bis zu 1.000 €. 

  Verletzung der E-Reputation: 
Über Social-Media-Kanäle werden über 
Ihre Praxis rufschädigende Behauptun-
gen verbreitet. Für die Strafanzeige bei 
der Polizei übernimmt die ÖRAG Ihre 
Anwaltskosten. 
 
Kostenrisiko:        500 €

Angegeben ist das Kostenrisiko eines 
Rechtsstreits – bis einschließlich zur ersten 
Instanz – in der jeweils beschriebenen Situ-
ation.
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  Sie schaffen sich für Ihre Praxis ein Ultra-
schallgerät an und stellen fest, dass das 
Gerät defekt ist. Der Hersteller verwei-
gert den Austausch gegen ein fehlerfrei-
es Modell. Der Streit landet vor Gericht.

  Streitwert:       13.000 € 
Kostenrisiko:      10.600 €

  In Ihrer Praxis kommt es zu einem 
Wasserschaden. Es kommt daraufhin 
zum Streit um die Höhe der Entschädi-
gungsleistung mit Ihrer Betriebsunter-
brechungsversicherung.

  Streitwert:       15.000 € 
Kostenrisiko:      11.400 €

  Ihr Telefon- und Internetanschluss fällt 
aufgrund einer technischen Störung 
tagelang aus. Dadurch können Ihre Pa-
tienten Sie nicht erreichen. Der gestörte 
Praxisbetrieb führt zu erheblichen Um-
satzeinbußen. Sie möchten gegen das 
Telekommunikationsunternehmen Ihre 
Ansprüche durchsetzen.

  Streitwert:        7.500 € 
Kostenrisiko:       8.000 €

Was leistet der Vertrags-
Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte?
Sie möchten sich vor Streitigkeiten schützen, die nicht Ihr Kerngeschäft betreffen,  
aber dennoch Auswirkungen auf Ihren Praxisbetrieb haben? Ergänzen Sie Ihren Ärzte-
Rechtsschutz mit dem Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte!

  Ihre neu erworbene Praxisverwaltungs-
software ist fehlerhaft. Sie müssen eine 
zusätzliche Arbeitskraft einstellen, um 
den Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten. 
Nach mehreren erfolglosen Nachbesse-
rungsversuchen erklärt sich der Herstel-
ler bereit, das System zurückzunehmen 
und den Kaufpreis zu erstatten. Die 
durch die Ausfälle entstandenen Folge-
kosten will er aber nicht übernehmen.

  Streitwert:       30.000 € 
Kostenrisiko:      15.300 €

Ihr Vertrags-Rechtsschutz  
als Ergänzung 
Mit Ihrem umfangreichen Ärzte-Rechtsschutz sind Sie rechtlich bereits umfassend ab-
gesichert. Aber was ist, wenn es um Ansprüche aus Verträgen im Zusammenhang mit 
Ihren Praxisräumen geht? Wenn beispielsweise Ihre Telefonanlage ausfällt, das neu 
angeschaffte EKG-Gerät defekt ist oder die bestellten Untersuchungsliegen beschädigt 
angeliefert werden? Ergänzend zum Ärzte-Rechtsschutz können Sie den Vertrags-
Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte wählen.  

Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte – das ist drin:  

  Hilfsgeschäfte   

  Versicherungsverträge 

  u. g. Dienstleistungen   

  u. g. Investitionsgüter 

Hilf
sg

eschäfte

G
ew

erbliche Versicherungen Investit
io

nsgüte
r

Dienstleistungen

Verträge, bezogen auf 
 Praxisräume sowie 

deren Einrichtungen

Alle Versicherungs-
verträge der  

versicherten Praxis

Catering, Aktenentsorgung, 
Werbedienstleistungen, TK-
Dienstleistungen, Messe- 
und Eventmanagement

Verträge über Kauf, Leasing, 
Wartung und Reparatur 
von medizinischen Geräten, 
Daten- und Informationsver-
arbeitungsanlagen 
sowie dazugehöriger 
Software
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Angegeben ist das Kostenrisiko eines 
Rechtsstreits – bis einschließlich zur zwei-
ten Instanz – in der jeweils beschriebenen 
Situation.
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Ihr Extra-Bonus: privater Rundum-
Schutz für Sie und Ihre Familie 

Bei Abschluss des Ärzte-Rechtsschutzes ist der umfangreiche private Rundum-Schutz für 
Sie, Ihre*n (Ehe-)Partner*in, Ihre mitversicherten Kinder und weitere Familienangehörige 
inklusive! Er schützt Sie in folgenden privaten Lebensbereichen: 

Privat-Rechtsschutz  
Ihre Sicherheit in vielen Bereichen des täglichen Lebens, zum Beispiel bei 
Ärger mit dem Finanzamt, dem Online-Shop oder dem Reiseunternehmen. 

Verkehrs-Rechtsschutz  
Ihr Schutz als Teilnehmer*in im Straßenverkehr – vom Verkehrsunfall über 
Bußgeldbescheide bis hin zum Kauf eines Neuwagens. 

Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz  
Im Eigentum oder zur Miete – wir sind rund um das Thema Wohnen für Sie 
da, zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Ärger mit Ihrem Ver-
mieter oder Ihrer Vermieterin. 

Berufs-Rechtsschutz  
Der umfangreiche Schutz für Arbeitnehmer*innen. Sichert beispielsweise 
Ihre*n Lebenspartner*in in arbeitsrechtlichen Streitfällen ab. Ob Mobbing 
am Arbeitsplatz, Aufhebungsvertrag oder die fristlose Kündigung. 

Servicepaket inklusive: Profitieren Sie von attraktiven Serviceleistungen (RadMobilSchutz, 
digitale Testamentsgestaltung u. v. m.)! Weitere Informationen finden Sie unter meinrecht.de.

Für noch mehr rechtliche Sicherheit: Der Rundum-Schutz PLUS übernimmt zusätzlich für nicht 
versicherte private Angelegenheiten Anwaltskosten von bis zu 1.000 €1) für einen Fall im Kalen-
derjahr. Zum Beispiel für die Prüfung Ihres Arbeitsvertrages oder eines Immobilien-Kaufvertrages. 

1)  Gilt für Angelegenheiten, die von in Deutschland zugelassenen Rechtsanwält*innen bearbeitet werden 
können und auf die deutsches Recht anwendbar ist. Ausgenommen sind Fälle, die vor Versicherungsbeginn 
oder innerhalb der Wartezeit eintreten.
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SB-Bonus: 150 €
Ihre Selbstbeteiligung im 

Rechtsschutzfall reduziert sich um 
150 €, wenn Sie sich für eine von  

MEINRECHT empfohlene Kanzlei ent-
scheiden. 

Sollten Sie dort nicht zufrieden sein, 
können Sie zu einem Anwalt oder 
einer Anwältin Ihrer Wahl wechseln. 
Wir tragen einmalig anfallende 

Mehrkosten bis zu 1.000 €.

MEINRECHT –  
MEINE VORTEILE. 

Erste Hilfe im Rechtsschutzfall 
Schnell und kompetent: Wir prüfen sofort die Deckungsübernahme und schät-
zen die Erfolgsaussichten Ihres Rechtsschutzfalls ein. Unter meinrecht.de  
finden Sie außerdem Ratgeber zu wichtigen rechtlichen Themen sowie nütz-
liche Mustervorlagen.

Telefonische Rechtsberatung  
Immer ohne Selbstbeteiligung: Auf Wunsch vermitteln wir Rechtsanwält*innen 
zur Erstberatung.1) Für alle rechtlichen Fragen. Sogar, wenn Ihr Fall eigentlich 
gar nicht versichert ist.

Kanzlei-Empfehlung 
Gerne empfehlen wir Ihnen Rechtsanwält*innen in der Nähe Ihres Wohnorts.  
Alternativ können Sie sich natürlich an eine Kanzlei Ihrer Wahl wenden. 

Mediation  
Vertragen statt streiten: Auf Wunsch vermitteln wir Mediator*innen für eine 
friedliche Konfliktlösung.

Forderungsservice 
Sie bleiben auf offenen Forderungen sitzen? Gerne vermitteln wir im Rahmen 
des Arbeitgeber-Rechtsschutzes einen renommierten Forderungsservice. 

1)  Telefonische Erstberatung durch in Deutschland zugelassene Rechtsanwält*innen für Rechtsangelegen-
heiten, bei denen die Erstberatung ohne Prüfung von Unterlagen durchgeführt werden kann und deutsches 
Recht anwendbar ist.

Immer inklusive: Mit dem Rechtsservice MEINRECHT ist Ihnen schnelle und unkomplizier-
te Hilfe in rechtlichen Angelegenheiten rund um die Uhr sicher – telefonisch oder online 
unter meinrecht.de.



ÖRAG
Rechtsschutzversicherungs-AG
Hansaallee 199
40549 Düsseldorf
www.oerag.de

Ihr persönliches Angebot, überreicht von:

Diese Unterlage beschreibt den Versicherungsumfang nur auszugsweise. Maßgeblich für den Leistungsumfang sind die im  
Versicherungsvertrag konkret zugrunde gelegten Allgemeinen Rechtsschutzversicherungsbedingungen.
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Kostenloser E-Mail-Newsletter 
„Rund um Rechtsschutz“ –  
Anmeldung auf www.oerag.de


